
            

Gebührensatzung 

für Leistungen des Standesamtes der Stadt Mülheim an der Ruhr 

vom 15.11.2019 

 

Aufgrund des §§ 7, 41 Abs. 1 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 

Nordrhein-Westfalen- GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 

vom 11.04.2019 (GV.NRW. S. 202), des § 2 Abs. 3 des Gebührengesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen vom 23. August 1999 (GV.NRW. S. 524), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 08. Dezember 2015 (GV.NRW. S. 836) sowie der §§ 1, 2, 4 und 5 des 

Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalens vom 21. Oktober 1969 

(GV.NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 

(GV.NRW. S. 90) hat der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr in seiner Sitzung am 

10.10.2019 folgende Gebührensatzung beschlossen: 

 

§ 1 Gegenstand der Satzung 

Für die in der Anlage 1 genannten Leistungen des Standesamtes der Stadt Mülheim an 

der Ruhr nach dem Personenstandsgesetz werden von der Tarifstelle 5b der Allgemeinen 

Verwaltungsgebührenordnung Nordrhein-Westfalen (AVerwGebO NRW) abweichende 

Gebührensätze festgelegt. Die Erhebung von Gebühren anderer Rechtsvorschriften für 

besondere Leistungen, die in dem Gebührentarif nicht aufgeführt sind, bleibt unberührt. 

 

§ 2 Höhe der Gebühren 

Die Höhe der Gebühr richtet sich nach dem Gebührentarif, der Bestandteil dieser Satzung 

ist. Bei mehreren, nebeneinander vorzunehmenden gebührenpflichtigen Handlungen 

werden die Gebühren einzeln nach dem in Betracht kommenden Gebührentarif erhoben. 

 

§ 3 Gebührenschuldner 

(1) Gebührenschuldner ist, wer die Amtshandlung selbst oder durch einen Dritten, deren 

Handeln ihm zuzurechnen ist, beantragt hat oder wer durch sie unmittelbar begünstigt 

wird. 

(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

 

§ 4 Fälligkeit der Gebühren 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Erbringung der Leistung. 



(2) Die Vornahme einer Amtshandlung kann von einer Vorauszahlung der Gebühr 

abhängig gemacht werden. 

(3) Der Gebührenschuldner hat Anspruch auf eine Quittung.  

 

§ 5 Gebührenerstattung 

Im Voraus entrichtete Gebühren werden anteilmäßig erstattet, wenn die Stadt die 

Durchführung der Amtshandlung aus Gründen widerruft, die nicht vom 

Gebührenschuldner zu vertreten sind. 

 

§ 6 Inkrafttreten 

Diese Gebührensatzung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im Amtsblatt der Stadt 

Mülheim an der Ruhr in Kraft. 

 

 

 

 

 

 


